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 Bauvorhaben Bahnstrecke Weil der Stadt - Calw („Hermann-Hesse-Bahn“) - Abschnitt 

„Lückenschluss in Weil der Stadt“ 

Feststellung über das Unterbleiben einer Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) ge-

mäß § 3a des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) 

Ihr Schreiben vom 12.09.2013, Az. 111/13 

 

 

Sehr geehrte Frau Kappel, 

 

auf den namens und im Auftrag Ihrer Mandantin, dem Landkreis Calw, gestellten An-

trag, wird für den Abschnitt „Lückenschluss in Weil der Stadt“ des o.g. Vorhabens 

gemäß § 3a UVPG festgestellt, dass keine Verpflichtung zur Durchführung einer Um-

weltverträglichkeitsprüfung besteht. 

 

Begründung: 

 

Der Landkreis Calw plant die Reaktivierung der Bahnstrecke Weil der Stadt - Calw. 

Dazu soll eine Teilstrecke neu gebaut („Ostelsheimer Tunnel“) und verschiedene Än-

derungen (insbesondere abschnittsweise Zweigleisigkeit, Verlegung von Haltepunk-

ten, Elektrifizierung, Herstellung einer Brücke über die sog. Südumfahrung in Weil der 

Stadt) vorgenommen werden. Im Übrigen soll die Strecke im Bestand saniert werden. 

Das Ministerium für Verkehr und Infrastruktur Baden-Württemberg hat das Regie-

rungspräsidium Karlsruhe als zuständige Anhörungs- Planfeststellungs- und Plange-
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nehmigungsbehörde für die gesamte Eisenbahnstrecke Weil der Stadt - Calw be-

stimmt, weil sich der ganz überwiegende Streckenteil im Regierungsbezirk Karlsruhe 

befindet. 

 

Die vorliegende Entscheidung betrifft ausschließlich den Teilbereich der Herstellung 

einer Brücke über die Südumfahrung in Weil der Stadt. 

 

Bei dem genannten Abschnitt geht es im Wesentlichen darum, dass die Lücke im be-

stehenden Bahndamm bei der Ortsumfahrung von Weil der Stadt (B 295) durch ein 

eingleisiges Brückenbauwerk geschlossen werden soll. Die Gesamtlänge der mit 

Stahlgeländer geplanten Eisenbahnbrücke soll 48 m und die Breite 7,12 m betragen. 

Die Brücke wird dreifeldrig geplant, mit je einem Stützpfeiler links und rechts der Bun-

desstraße. Die Stützweite zwischen dem Widerlager und dem Stützpfeiler soll jeweils 

15 m betragen und die lichte Weite zwischen den beiden Stützpfeilern 18 m. Die 

Gründung der Pfeiler soll auf Großbohrpfählen (Ø 90 cm) erfolgen, die ca. 2 m tief in 

den Fels eingebunden werden. Die Widerlager sollen flach gegründet werden. Auf der 

Fahrbahn anfallendes Niederschlagswasser soll über eine Sickerwand hinter den Wi-

derlagern in die Böschung entwässert und anschließend über die Straßenentwässe-

rung (B 295) in die Vorflut abgeleitet werden. 

 

Der vorliegenden Feststellung steht Nr. 14.7 der Anlage 1 des UVPG nicht - zwingend 

- entgegen. Nach Nr. 14.7 der Anlage 1 des UVPG ist der Bau eines Schienenweges 

von Eisenbahnen mit den dazugehörenden Betriebsanlagen einschließlich Bahn-

stromfernleitungen UVP-pflichtig. Im vorliegenden (Bau)Abschnitt geht es jedoch nicht 

um den Neubau eines Schienenwegs/einer Bahnbetriebsanlage, sondern um die 

Wiederherstellung einer ursprünglich bereits bestehenden Trasse, die in ihrer konkre-

ten Durchführung allerdings über eine bloße Instandhaltung oder Instandsetzung hi-

nausgeht. Dementsprechend steht insoweit eine Änderung der Bahnbetriebsanlage in 

Rede. Nach § 3e Abs. 1 Nr. 2 UVPG besteht die Verpflichtung zur Durchführung einer 

Umweltverträglichkeitsprüfung auch für die Änderung oder Erweiterung eines Vorha-

bens, für das als solches bereits eine UVP-Pflicht besteht, allerdings nur, wenn eine 

Vorprüfung des Einzelfalls im Sinne des § 3c Satz 1 und 3 UVPG ergibt, dass die Än-

derung oder Erweiterung erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen haben kann. 

 

Aus den vorgelegten Unterlagen ergibt sich nach überschlägiger Prüfung, dass von 

dem Vorhaben keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen zu erwarten sind. 
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Maßgeblich für diese Entscheidung sind insbesondere die nachfolgenden Erwägun-

gen: 

 

- Die geplante Brücke ist integraler Bestandteil einer zwar - betrieblich - stillgeleg-

ten, aber nicht von Bahnbetriebszwecken freigestellten, grundsätzlich nutzbaren 

Bahnstrecke. Der Bau kommt deshalb im Gesamtgefüge in seiner Qualität einer 

Instandsetzungsmaßnahme nahe. Die Größenordnung des Vorhabens mit einer 

anlagebedingten Überbauung bzw. Überschirmung von ca. 370 m2 Vegetations-

fläche im Bereich der Böschung ist zwar nicht gänzlich vernachlässigbar, im Hin-

blick auf eine etwa 5 %-ige Inanspruchnahme der gesamten Böschungsfläche 

jedoch verhältnismäßig untergeordnet. Dies auch in Ansehung einer baustellen-

bedingten, temporären Flächeninanspruchnahme von voraussichtlich weiteren 

ca. 300 m2. Dabei ist zu berücksichtigen, dass weder Natura 2000-Gebiete noch 

sonstige besonders geschützte Gebiete betroffen sind, der unmittelbare Umge-

bungsbereich bereits stark durch Verkehrsflächen geprägt ist, Eingriffe in den 

Boden - ausschließlich - in durch Bahn- und Straßenbau anthropogen stark über-

formte Böden mit eher geringer Wertigkeit erfolgen und Schutz- Minimierungs- 

und Ausgleichsmaßnahmen vorgesehen sind, an deren grundsätzlicher Geeig-

netheit keine begründeten Zweifel bestehen. 

 

- Mit bedeutsamen Vorkommen gemeinschaftsrechtlich geschützter Arten ist im 

unmittelbaren Vorhabenbereich nicht zu rechnen. Dennoch sind vorsorgliche 

Schutzmaßnahmen, an deren grundsätzlicher Geeignetheit ebenfalls keine be-

gründeten Zweifel bestehen, im Hinblick auf Habitatpotentiale - für Zauneidechse 

und Schlingnatter - vorgesehen. 

 

- Mit Beeinträchtigungen von Grund- oder Oberflächenwasser ist nicht zu rechnen. 

 

- Dem mit der Durchführung von Baumaßnahmen vorübergehend verbundenen 

Baulärm kann im Rahmen der Ausführung durch Beachtung lärmmindernder Vor-

schriften und Richtlinien Rechnung getragen werden. Sonstige Emissionen un-

gewöhnlichen Ausmaßes, insbesondere betriebsbedingter Lärm, Erschütterun-

gen, Luftschadstoffe, Lichteinwirkungen und Gerüche, sind - ebenfalls - nicht zu 

erwarten. 

 

Die dieser Entscheidung zu Grunde liegenden Unterlagen (Arbeitshilfe für den Antrag 

auf Vorprüfung des Einzelfalls zur Feststellung der UVP-Pflicht von Schienen-, Luft- 
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und Energieprojekten; Eisenbahnbrücke über die B 295 - Erläuterungen; Schnitt in 

Achse; Baugrund- und Gründungsgutachten vom 25.08.2011; Schalltechnische Un-

tersuchung vom 24.04.2013; Untersuchung zum Baulärm und Bauerschütterungen 

vom 12.09.2013; Übersichtslageplan vom 13.09.2013; Übersichtskarte vom 

02.10.2013; Lageplan Gleisanlagen vom 02.10.2013) können im Regierungspräsidi-

um Karlsruhe, Referat 24, Karl-Friedrich-Straße 17 (Zimmer 315), 76133 Karlsruhe zu 

den üblichen Dienstzeiten eingesehen werden. 

 

Vorsorglich wird darauf hingewiesen, dass diese Feststellung gemäß § 3a Satz 3 

UVPG nicht selbständig anfechtbar ist. 

 

Dieses Schreiben wird am öffentlichen Aushang des Regierungspräsidiums Karlsruhe 

sowie im Internet der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

gez. 

Thorsten Maiwald 


